
garanten ist zunächst festzuhalten, dass das bloße gemein-
schaftliche Nicht-Einschreiten mehrerer Garanten mangels er-
höhter Gefahrschaffung für den Schützling keine gemein-
schaftliche Begehung darstellt.33 Dies gilt selbst dann, wenn
sie sich vorher zum Unterlassen verabredet haben.

Das Unterlassen eines Beschützergaranten neben einem ak-
tiv handelnden Täter stellt unabhängig von der Beteiligungs-
form des Garanten ebenfalls keine gemeinschaftliche Be-
gehung dar. Denn die Untätigkeit erzeugt insoweit nicht ein-
mal abstrakt die Gefahr, dass der Angriff intensiver sein wird.

Eine Unterlassensstrafbarkeit des Beschützergaranten
kommt bei entsprechender Tatherrschaft jedoch in Betracht,
wenn er gegen das gemeinschaftliche aktive Vorgehen mindes-
tens zweier anderer gegen seinen Schützling nicht einschrei-
tet.34 Soweit der Garant Mittäter ist, folgt dies bereits aus der
allgemeinen mittäterschaftlichen Zurechnung.35

Fehlt es an einem gemeinsamen Tatplan, liegt gleichfalls eine
Verwirklichung der vierten Variante vor. Dass hiergegen vor-
gebrachte Argument, der Garant sei insoweit lediglich Neben-
täter und handele deshalb nicht mit den anderen Beteiligten
gemeinschaftlich,36 ist zu formalistisch. Dem unterlassenden
Garanten wird die gemeinschaftliche Begehung der Dritten
zugerechnet. Die Situation ist keine andere als beim Einsatz
eines gefährlichen Gegenstandes oder einer Substanz durch
einen Dritten gegen den Schützling des Garanten.

II. Unterlassensstrafbarkeit des Überwachergaranten
Hinsichtlich des Überwachergaranten gilt ebenfalls, dass das
bloße gemeinsame Unterlassen mangels Gefahrsteigerung für
das Opfer nicht zu einer gemeinsamen Begehung führt. Prak-
tische Relevanz hat dies für Gremienentscheidungen bei Pro-
dukthaftungsfällen.37 Das Gleiche gilt für die wenig praxis-
relevante Konstellation, dass den Garant sowohl Überwacher-
als auch Beschützerpflichten treffen. Etwa wenn der Vater
nicht verhindert, dass der von ihm zu beaufsichtigende Psy-
chopath sein Kind attackiert. Eine Unterlassensstrafbarkeit
des Überwachergaranten ist jedoch konstruktiv möglich,
wenn der Garant es zulässt, dass mehrere zu überwachende
Personen gemeinsam ein Opfer verprügeln.38

Die vierte Variante der gefährlichen Körperverletzung kann
mithin ebenfalls sowohl vom Beschützer- als auch vom Über-
wachergaranten durch Unterlassen begangen werden.

E. § 224 I NR. 5 STGB
Die letzte Variante des § 224 StGB verwirklicht, wer eine
Körperverletzung mittels einer das Leben gefährdenden Be-
handlung begeht. Lediglich die Handlung muss sich als le-
bensgefährdend darstellen, nicht hingegen die eingetretene
Körperverletzung. Die Beurteilung der Lebensgefährlichkeit
erfolgt nach hM abstrakt-objektiv unter Berücksichtigung der
Umstände des Einzelfalles.39

Hinsichtlich einer Verwirklichung durch Unterlassen er-
geben sich keine Besonderheiten.40 Sowohl der Beschützer-
als auch der Überwachergarant können eine gefährliche Kör-
perverletzung durch Unterlassen begehen, wenn das Unterlas-
sen der gebotenen Handlung abstrakt lebensgefährlich für das
Opfer ist. Für den Beschützergaranten lässt sich insoweit der
Fall bilden, dass ein Dritter einen Säugling schüttelt und die
Eltern nicht eingreifen. Bezüglich des Überwachergaranten ist
beispielsweise daran zu denken, dass ein Hundebesitzer sei-
nen Kampfhund nicht zurückruft, der sich in ein Kind ver-
bissen hat. Weil das Vorliegen einer lebensgefährlichen Be-
handlung nach objektiven Kriterien bestimmt wird, bedarf es
dabei trotz der Formulierung „mittels“ keiner vorherigen
Zwecksetzung des Garanten.

F. FAZIT
Damit ist man hinsichtlich der Frage einer Verwirklichung der
gefährlichen Körperverletzung durch Unterlassen am Ende
angelangt. Als Fazit lässt sich festhalten, dass nach hier ver-
tretener Ansicht auf Basis der Tatherrschaftstheorie beim Un-
terlassen an fremden Begehungsdelikten sämtliche Varianten
des § 224 StGB durch Unterlassen begangen werden können
und zwar jeweils sowohl durch den Beschützer- als auch den
Überwachergaranten.

33 NK-StGB/Paeffgen (Fn. 21) § 224 Rn. 26.
34 MüKoStGB/Hardtung (Fn. 4) § 224 Rn. 41.
35 LK/Lilie (Fn. 22) § 224 Rn. 35.
36 MüKoStGB/Hardtung (Fn. 4) § 224 Rn. 41.
37 Vgl. zur strafrechtlichen Produkthaftung Wittig, Wirtschaftsstrafrecht, 3. Aufl. 2014,

§ 6 III 2.
38 MüKoStGB/Hardtung (Fn. 4) § 224 Rn. 41, der neben mindestens zwei zu über-

wachenden Personen ebenfalls mehrere Garanten verlangt.
39 Fischer (Fn. 2) § 224 Rn. 12.
40 NK-StGB/Paeffgen (Fn. 21) § 224 Rn. 33.
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von Toni seit kurzem gepachteten Pizzeria „Al dente“ arbeitet und allein für die abschließende
Zählung der Tageseinnahmen zuständig ist. Annika, Bettina und Christine vereinbaren, dass
Annika am nächsten Abend die Eingangstür zum Lokal unverschlossen lassen soll, nachdem
die letzten Gäste gegangen sind, damit Bettina und Christine die Pizzeria betreten können.
Etwaige weitere Anwesende sollen mit allen erforderlichen Mitteln daran gehindert werden,
sie von ihrem Vorhaben abzubringen. Als Bettina und Christine vereinbarungsgemäß am
nächsten Abend nach Lokalschluss die Pizzeria durch die offen gelassene Tür stürmen, sortiert
gerade der neben Annika allein noch anwesende Koch Karlo, der an sich keinen Zugriff auf die
Kasse hat, das Münzgeld ein, um Annika behilflich zu sein, während diese gerade in der Küche
telefoniert. Bettina stößt Karlo von hinten derart fest, dass er nach vorne auf den Bauch fällt,
fixiert Karlos Hände auf dessen Rücken und hält ihm ein – in Abstimmung mit Annika und
Christine mitgenommenes – Teppichmesser an den Hals. Karlo ist durch den schmerzhaften
Stoß allerdings derart überrascht, dass er das Messer überhaupt nicht wahrnimmt. Da er die
Situation gleichwohl als nicht ungefährlich einschätzt, wagt er nicht, sich zur Wehr zu setzen.
Christine nimmt daher unbehelligt die Tageseinnahmen in Höhe von 2.000 EUR an sich, mit
denen sie und Bettina sodann aus der Pizzeria flüchten.

Toni ist über den Überfall derart entsetzt, dass er wenige Wochen später beschließt, seine
Tätigkeit als Gastwirt zu beenden. Da er aber noch einen hohen Kredit zurückzahlen muss,
den er für die Eröffnung des „Al dente“ aufgenommen hat, will er das unter anderem gegen
Brand versicherte Inventar der Pizzeria einem Feuer zum Opfer fallen lassen, um sodann einen
vermeintlichen Versicherungsanspruch geltend zu machen. Eines Nachts nach Ladenschluss
steckt Toni daher die Theke mit Hilfe von Benzin in Brand und hofft dabei, dass das Feuer
auch auf das restliche Inventar übergreift. Er schließt dabei zutreffend nicht aus, dass sich das
Feuer auf das Obergeschoss des Hauses ausbreiten könnte, in dem sich mehrere Wohnungen
befinden. Dies nimmt Toni auch billigend in Kauf, vertraut aber dabei ernsthaft darauf, dass
die dort lebenden Familien weder gefährdet noch verletzt werden. Tatsächlich wird durch den
Brand nur das Inventar des „Al dente“ weitgehend verbrannt bzw. verrußt, sodass die Räume
der Pizzeria bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar sind. Auf das Obergeschoss greift das Feuer
nicht über. Von einer Schadensanzeige bei der Versicherung sieht Toni allerdings ab.

Teil II: Annika, Bettina und Christine müssen sich für ihre Tat vor dem Landgericht verant-
worten. In der Hauptverhandlung soll Simone, die Schwester von Annika, über deren Motive
befragt werden. Zwar hatte Simone nach ordnungsgemäßer Belehrung im Ermittlungsverfahren
gegenüber einemVernehmungsrichter gegenAnnika ausgesagt. In derHauptverhandlung beruft
sie sich aber auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht und widerspricht auch sonst jeglicher Verwer-
tung ihrer Aussage. Die Strafkammer ordnet daher nach Zustimmung sämtlicher Verfahrens-
beteiligter an, das richterlicheVernehmungsprotokoll über dieAussage der Simone zu verlesen.

Bearbeitervermerk:
Zu Teil I: Wie haben sich Annika, Bettina, Christine und Toni nach dem StGB strafbar gemacht? Eventuell
erforderliche Strafanträge sind gestellt.

Zu Teil II: War die Verlesung des richterlichen Vernehmungsprotokolls rechtmäßig? Kann die im Ermitt-
lungsverfahren von Simone getätigte Aussage ggf. auf andere Weise in die Hauptverhandlung eingeführt
werden?

& LÖSUNG

TEIL I: MATERIELLES STRAFRECHT

TATKOMPLEX I: ÜBERFALL IN DER PIZZERIA

A. STRAFBARKEIT VON B(ETTINA) UND C(HRISTINE)

I. §§ 249 I, 25 II StGB
Durch ihr Verhalten in der Pizzeria könnten sich B und C wegen gemeinschaftlichen Raubes
strafbar gemacht haben.

1. Tatbestand
a) Das erforderliche qualifizierte Nötigungsmittel kommt zunächst in der Variante der An-
wendung von Gewalt gegen eine Person in Betracht. Indem B den K(arlo) von hinten umstößt,
hat sie den hierfür notwendigen körperlichen Zwang durch (hier: unmittelbare) Einwirkung
auf einen anderen ausgeübt, die nach ihrer Vorstellung bestimmt und geeignet ist, einen
tatsächlich geleisteten oder erwarteten Widerstand zu überwinden oder unmöglich zu machen.
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